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§ 20 TMSG Ruckerstattung von
Leistungen

TMSG - Mindestsicherungsgesetz - TMSG, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2025

(1) Wurde die Gewahrung von Leistungen der Mindestsicherung vom Mindestsicherungsbezieher durch

a) unwahre Angaben Uber die Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere hinsichtlich der Einkommens- und

Vermogensverhaltnisse,
b) Verschweigen entscheidungswesentlicher Tatsachen oder

c) Verletzung der Anzeigepflicht nach§ 32

herbeigefihrt oder wurden Grundleistungen ungeachtet ihres Ruhens oder Erléschens gewahrt, so hat dieser zu
Unrecht bezogene Geldleistungen bzw. den Aufwand fir zu Unrecht bezogene Sachleistungen zurlckzuerstatten. Im
Fall der Zuweisung einer Wohnung oder sonstigen Unterkunft nach § 6aist bei der Bemessung der Riuckerstattung
von den in der Verordnung nach § 6a Abs. 5 dritter Satz festgelegten Pauschalbetragen auszugehen.

(2) Ist dem Verpflichteten eine andere Art der Rickerstattung nicht zumutbar, so kann diese in angemessenen
Teilbetragen bewilligt werden. Die Ruckerstattung kann auch durch Anrechnung auf laufende Leistungen erfolgen. In
besonders begriindeten Fallen kann die Ruckerstattung auch zur Ganze nachgesehen werden, wenn durch sie der

Erfolg der Mindestsicherung gefahrdet ware.

In Kraft seit 01.07.2017 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tmsg/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/tmsg/paragraf/6a
https://www.jusline.at/gesetz/tmsg/paragraf/6a
file:///

	§ 20 TMSG Rückerstattung von Leistungen
	TMSG - Mindestsicherungsgesetz - TMSG, Tiroler


